
 

 
 

 
 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 
Aufgrund der §§ 8 (1) und 14 (1) des Gesetzes über die Ladenöffnung in Baden-
Württemberg (LadÖG) i. V. m. § 4 (1) sowie §§ 44 (3) der GemO für Baden-Württemberg in 

den jeweils geltenden Fassungen beschließt der Gemeinderat, die für die Durchführung 
des Verkaufsoffenen Sonntags am 14.09.2025 notwendige Satzung zu erlassen. 

 
 

 

 
 
 

Michael Rieger 
Bürgermeister 

 
 

 Beschlussvorlage Vorlagennummer 
 

063/25 

Status: öffentlich 

Durchführung eines verkaufsoffenen Sonntages am 14.09.2025 

 

Amt/Az.: Ordnungsamt / ps-st Erstellungsdatum: 28.04.2025 

   

  

Beratungsfolge: 

Datum der Sitzung Gremium 

 

 

 

07.05.2025 Gemeinderat 

 



                                                Vorlagennummer 
 

                        063/25 

 

 

   Stadt St. Georgen, 30.04.2025 

  Seite: 2/2 

 

 

Sachverhalt: 
 

Der Handels- und Gewerbeverein St. Georgen hat anlässlich des „Heugaus“ mit 
Markt und Hochzeitszug den Antrag gestellt, am 14.09.2025 von 12 – 17 Uhr einen 
verkaufsoffenen Sonntag festzusetzen.  

Gemäß § 14 des Ladenöffnungsgesetzes ist dafür eine Satzung zu erlassen.  
 

 

Finanzierung 
 
 

 Ja  Nein 
 

 
Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr 
 
 

    im Ergebnishaushalt 
 
FiPos. 
.................................. 
 
......................................€ 

  im Finanzhaushalt 
 
FiPos. 
.................................. 
 
.....................................€ 

Gesamtkosten  
der Maßnahmen 
(Beschaffungs-/ 
Herstellungskosten 
 
................................€ 

Jährliche  
Folgekosten/ 
Folgelasten 
  keine 
 

....................................€ 

Gesamtfinanzierung 
 
Eigenanteil  
 
 
...................................€ 

Gesamtfinanzierung 
 
Einnahmen (Zuschüsse, 
Beiträge etc.) 
 
.....................................€ 

 

 

 

Anlagen: 

 
Satzung 

 

 


	FLD_VONAME
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Kontrollkästchen3
	Kontrollkästchen4
	Kontrollkästchen5
	Kontrollkästchen6
	Kontrollkästchen7
	Anlage

